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Der räumliche Geltiingsbereicli der 11. Anderring des Bebauungsplanes 

Nr. 4/85 "Innenstadt - siidlicher Teil" umfaßt ein ca. 0,5 ha großen 
Baublockbereich im Stadtteil Innenstadt. 

Der Änderungsbereich wird in et.wa begrenzt: 

- im Norden durch das Grundstick Lindenallee Hs.-Nr. 43 

- im Osten durch die Lindenallee 

- im Süden durch die Maxstraße his zum Grundstück Hs.-Nr. 10 

- im Westen durch die Grundstücke Maxstraße FIS.-Nr. 16 und 18 

(Parkhaus "Maxstraße"). 

Der räumliche Geltungshereich ist durch eine Signatur im Plan eindeu- 

tig festgesetzt. 

11. Planungsrechtliche Situation 

1. Flächennutzunqsplan (FNP) 

Der wirksame FNP stellt. tlns gesamte Plangebiet als Kerngebiet 

dar. 

2. Bebauungsplan 

Der räumliche Geltungsbereich cler Bebauungsplan-Änderung bild-t 

einen Tei l bereich dps reclitsverbindl ichen Bebauungsplanes Nr. 

4/85 "Innenstadt, siidl icher Teil". Disser setzt den Änderungsbe- 

reich als KerngeR i e t  mit einer Grundf lächenzahl (GRZ) von 0,6 

und einer Geschoßflächenzahl (GFZ) von 2 , l  fest. Die Zahl der ma- 

ximal zulässigen Vollgescliosse variiert zwischen 11- und V-Ge- 

schossen. Die denkmalgescliützte Fassade zur Lindenallee (Nr. 29- 

41) und zur Maxstraße sowie die Kuppel ist nachrichtlich übernom- 

men worden. 



I I I .  Erforderl ichkeit der Anderiing des Rebaiiiingsplanes 

Anlaß der Pla-nung 1. 
Das Plangebiet wird d~rzeit diirch ein Geldinstitut. genutzt. Rei 

dem vorhandenen Gehäiide handelt. es sich im wesentlichen noch um 

das 1908 fertiggestellte Bankgebäude. 

Die in den letzten 15 .Jahren erfolgte strukturelle Entwicklung 

der Dienstlei st.ungsunt,ernehmen "Geldinstitut" hinsichtl ich des 

bargeldlosen elektronischen Zahlungsverkehrs, der Datenverarbei- 

tung und der modernen ßiirokomm~inikat ionseinr ichtung sowie der 

veränderten Erwartirrig der Bankkunden an das räumliche Ambiente 

erfordern Gebäudestruktiiren, welche diese Aspekte von vornherein 

berücksichtigen. Trotz mehrerer teilweise erheblicher innerer Um- 

bauten (zuletzt die friiliere Schalt,erhall,e) kann der Altbaube- 

stand diesen Anforderungeii nicht gerecht werden, so daß nun ein 

Neubau am selben Standort entstehen soll. Die denkmalgeschützte 

Fassade entlang der Lindenallee lind teilweise der Maxstraße so- 

wie der von einer barockisierenden Kuppel gekrönte Eckturm müssen 

in einen Neubair integriert w~rden. Da die Fest-cetzungen des Be- 

bauungsplanes Nr. 4/85 nur den vorhandenen baulichen Bestand be- 

stätigen und keinen weiteren Planungsspielrauin für abweichende 

Gebäudegrundrisse erlaiihen, ist es notwendig den Bebauungsplan 

entsprechend zu ändern. Damit. werden die planungsrechtlichen Vor- 

aussetzungen für einen Neiibau, der den Anforderungen moderner 

Dienst leistungsi internehinen an bauliche Struktiiren gerecht wird, 

geschaffen. 

2. Städtebau1 iche Situ?&i.on 

Das GrundstOck befindet sich innerhalb des historisch gewachse- 

nen Bankenviertels der Essener Innenstadt und ist Bestandteil ei- 

nes von der Hindenburgst,raße/Am Claldt.liatisenpark/Lindenallee/Max- 

straße begrenzten GebAudeviert.els am Südwestrand der City. 

Unmittelbar westlich ari clas Plangebiet. angrenzend befindet sich 

ein Parkhaus mit. 6 Eheiien. Gleit.er westlich davon befindet sich 



eine zur Hindenburgst,raR~ verlaiifende geschlossene IV-V-geschos- 

sige Bebauung, in deren Erdgeschoscon sich tertiäre Einrichtun- 

gen befinden. In den Oherqercliossen sind größtenteils noch Woh- 

nungen vorhanden. 

Unmittelbar nördlich befinden sich weitere Bank- und Burogebäu- 

de, welche entlang der Lindonal lee VI-geschossig erbaut sind. 

In dem Gebäude Am Waldt,haiisenpark 11 befindet sich ein Alters- 

heim. 

Das Gebaudeviertel insgesamt besteht demnach aus zwei Teilberei- 

chen, deren westlicher Bereich noch deutlich durch das Wohnen ab 

dem 1. Obergeschoß und tertiären Einrichtungen im Erdgeschoß ge- 

prägt ist, während der östliche Bereich im wesentlichen aus 

Bank- und Bürogebäuden besteht. An der Schnittstelle befindet 

sich das 0.g. Parkhaus. 

Unmittelbar östlich von dem Plangebiet befindet sich das 1991 

teilweise zur I.iridengnlririe iiingestaltete Deutschlandhaus, wel- 

ches sich mit seinen gastronomi schen und tertiären Einrichtungen 

zu einem Anziehilrtgrpuril..t. arn Rsnde der Innenstadt inmitten des 

"Rankenviert,elst' entwicl<elt hat. Das 1929 erstellte Oeutschland- 

haus steht ebenfalls unker Denkmalschutz. 

Im Süden entlang der Maxstraße bef inden sich zwischen Lindenal- 

lee und Selmast-raße weit.ei-9 Rankgebäude. Weiter westlich davon 

sind sowohl tertiäre Eiiii-icl1t:iirigen im EG, als auch Wohnungen ab 

dem 1. OG vorhanden. Zur Ilachestraße hin befinden sich insbeson- 
dere im Bereich tlenriett.enst,raße/Selmastraße noch unzureichend 

genutzte Flächen (Parkplatz, hzw. Betriebshof der Deutschen Bun- 

despost) in bester Citylage, welche im Zusammenhang mit den Pla- 

nungsüberlegungen zur Urngest.altung des Hauptbahnhofes ein sehr 

hohes Entwicklungspotential für Nutzungen, die dieser Lagegunst 

gerecht werden (z.ß: Hotel, zentrale Verwaltungseinrichtung, 

usw.) besitzen. 



3. Umweltsituati~ 

3 . 1  ALTLASTEN 

Es befinden sich innerlialb des Plangebiets gern. Kataster der 

Stadt Essen über Altablageriingeri und Al tstandorte keine Al tla- 
stenverdachtsf 1 ächen. 

3 . 2  IMMISSIONSSITUATION 

Ein wesentlicher ßelastungsfaktor, innerhalb des Gebäudevier- 

tels, sind die Schadstoffemissionen der das 0.g. Parkhaus nutzen- 

den Kraftfahrzeuge. 

t *  IV. Verfahren zur Anderung des Bebariiingsplanes 

Da die Änderung die Grundzüge cler Planungen des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes Nr. 4/85 "Innenstadt - siidl icher Tei 1" nicht berüh- 

ren, wird ein vereinfachtes Änderungsverfahren nacli ri 13 BauGB für 

den 0.g. Bebauungsplan durchgeführt. 

V. Planinhalt 

1. Art der baulich~Nu&li?g 
Sämtliche Baugebiete des ßehaiiirngsplanes Nr. 4/85 sind entspre- 

chend ihrer tatsächliclien Niitziing a'ls Kerngebiete festgesetzt.. 

in welchem u.a. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, wie 

hier geplant, zulässig sind. 

Ein wichtiges Ziel der St.adtplanurig ist es, zur Erhöhung der Ur- 

banität der Innenstädte nach Laclenschluß, das Interesse am Woh- 

nen in der Innenstadt zii erhalten bzw. zu entwickeln. Deshalb 

gilt auch hier weiterhin die Festsetzung, daß Wohnen ab dem I. 

Obergeschoß allgerneiri zulässig ist, um so die planungsrechtliche 

Möglichkeit für evtl. Wohnnutzungen innerhalb des Plangebietes 

offen zu halten. 

Ausgeschlossen sind weit.erhin, aufgrund ihrer negativen Folgewir- 

kungen für das gewachsene städtebauliche Innenstadtgefüge, 

Spiel- und Autornatenhallen sowie Betriebe mit Sexdarbietungen. 

Diese Festsetzungeri bleiberi irriverändert. 



2. Maß der baul ichen Nutzung 

2 .1  GRUNDFLÄCHENZAI.11- (GRZ)/GESCIIOSSFI.ÄCIIEFIZAIII- (GFZ) 

Der rech tsk rä f t ige  Bebauungsplan setzt  eine GRZ von 0.6 und eine 

GFZ von 2,l f es t . ,M i t  diesen Werten wurde d ie  b i s  heute vorhande- 

ne Nutzung i n  ihrem Bestand bes tä t ig t .  Eine Anpassung der baul i- 

chen Strukturen an s ich weiterentwickelnde Gebäudeanforderungen 

der t e r t i ä r e n  Nutzergrirppen, aufgriind der s ich 2.B. rasant ent- 

wickelnden Birokommunikation oder des bargeldlosen Zahlungsver- 

kehrs be i  Bankinstit i. iten, i s t  bei  diesen Festsetzungen weitge- 

hend n i c h t  möglich. 

Die Obergrenzen der ßaunut.zungsverordnung erlauben eine GRZ b i s  

1,O und eine GFZ von 3,O i n  Kerngehieten. 

M i t  der wirksamen Baiinirtziings~/erordnung (RatiNVO) 1990 wurde d ie  

f ü r  den rechtskräft.igen B-Plan noch geltende BauNVO "77" hin- 

s i c h t l i c h  der 'Anvechenbarkeit von Ste l lp lä tzen und Garagen m i t  

ihren Folgeeinrichtungen wie Zufahrten auf d ie  Grundfläche, völ- 

1 i g  umgekehrt. Zusätzl ich werden nun auch baul iche Anlagen unter- 

halb der Geländeoherfläclie, diirch clie ßaugrundstücke l ed ig l i ch  

unterbaut werden, bei  der Ermit.tlung der Grundfläche m i t  ange- 

rechnet. 

Nach wie vor w i rd  aus städt.ebaulichen Gründen angestrebt, d i e  

notwendigen S te l l p l ä t ze  i m  Plangebiet i n  Tiefgaragen unterzubrin- 

gen. Aufgrund der 0.g. geXnd~rt.en Rechtsgrundlage i s t  f ü r  eine 

s innvol le Ausniit.ziing dieser Kerngehietsf läche eine GRZ von 1,O 

uner läßl ich.  

Da auch d i e  GRZ-Angaben der benachbarten Flächen von 0,6 b i s  0,9 

unter Anwendung der BailNVO 90 sich i m  Bereich von 1,O bewegen 

würden, handelt es s ic l i  h i e r  weitgehend um eine Anpassung an d i e  

geänderte Rechtsgrundlage. 

Für d i e  GFZ w i rd  d i e  ober grenz^! der RauNVO von 3,O a ls  Maxirnal- 

wert festgesetzt .  



Da es aus städt.ehaulichen Grijnden erstrebenswert ist, den bau- 

recht1 ich notwencliqen St,el lplatzhedarf iinterhalb der Erdoberf lä- 

che zu erstellen, wird (lies vom Gesetzgeber dadurch gefördert, 

daß im Bebaiiiingsplan f?st.geset.zt werden kann, daß die zulässige 

Geschoßfläche um die Fläche notwendiger Garagen, die unter der 

Gelandeoberf läche hergestel 1 t: werden, erhöht werden kann. Dieses 

setzt der B-Plan fest. 

2.2 HOHENFESTSETZUNGEN 

Da sich eine Neubeba~iiing entlang der Lindenallee und Maxstraße 

(teilweise) an der denkmalgeschiitzten Fassade zu orientieren hat 

und der Planungsspielraum für die innere Gliederung nicht unnö- 

tig eingeschränkt werden so1 1, werden rnax. Traufhöhen (Traufe = 

Schn ittl i nie der Außenf 1 äclien von Gebäudeaiißenwand und Dach) 

festgesetzt. Davon abweichen dürfen nur die denkmalgeschitzte 

Brüstung und der von einer barockisierenden Kuppel gekrönte Eck- 

turm des historischen Bankgebäudes. 

Die Festsetzung einer Traufhöhe im rückwärtigen Bereich der 

Hauptbebauung entlang der Liiidenallee/Maxstraße erlaubt die Er- 

stellung eines Staffelgescliosses, dessen tlöhenentwicklung so be- 

grenzt wird, daß die Sicht.heziehiingen auf die denkmalgeschitzte 

Fassade nicht beeinträcht.igt, werden. Aufgrund der nach Westen 

hängigen Topographie (I-li5henclifferenz bis zu 6 m) und der Höhen- 

entwicklung der denkmalg?schiit,xt.en Fassade, wird die städtebauli- 

che Silhouette auch fiir dis weitm-en Überbaubarkeiten mittels ma- 

ximaler Traufhöhen definiert,. 

Die Traufhöhenfestsetzung der beinahe quadratischen Fläche im 

mittleren Bereich auf 94,30 m und der davon westlich angrenzen- 

den Fläche auf 86,30 m erfolgte unter dem Aspekt, ein vom Haupt- 

eingangsbereich ai~sgehendes Geländehöhenniveau von 86,30 rn bis 

in den hinteren Bereicfi durchziistrecken, so daß eine große ni- 

veaugleiche Fläche entstehen kann. 



3.  überbaybarebrundstucksf lächen , Bauweise 

Die zur Lindenallee lind Maxstraße bestehende geschlossene ßauwei- 

se s o l l m i t  einer Bati t iefe von maximal 19,O m bzw. 19.50 m beibe- 

hal ten werden. 

Sm westlichen Bereich s o l l  s i e  durch eine ho fa r t ige  Bebauung er-  

we i te r t  werden. Durch d ie  Festsetzung einer n i ch t  überbaubaren 

Innenhoffläche wi rd  gewährleistet, daß d ie  Anforderungen an ge- 

sundes Wohnen und Arbeiten, h ins i ch t l i ch  der Belichtung, Beson- 

nung und Belüftung gewährleistet sind. 

I m  öst l ichen Bereich i s t  eine niedr ige Überbauung des Innenhofes 

vorgesehen. Durch. d ie  so e rz ie l t e  größere Baut iefe wi rd  z .  B. 

d i e  Err ichtung einer Kundeiihalle ermöglicht. Diese vorgesehene 

Gebäudestruktur i s t  i n  eine ziikünftige städtebaulich notwendige 

Neustruktiirierung des Baiiblocks "Am Waldthausenpark/Lindenal- 

lee/Maxstraße/Hindenburgstra.ßet' l e i c h t  in tegr  ierbar. 

4. Verkehrliche Erschließunq 

Das Plangebiet i s t  vom Innenstadtr ing über d i e  Maxstraße erreich- 

bar. D ie Ein- uncl Ausfahrt airf clas Grundstück wi rd  von der Max- 

straße aus erfolgen, ca. '0 m südwestlich der heutigen Zufahrt. 

Die baurecht l ich notwendigen Ste l lp lä tze  werden i n  einer Tiefga- 

rage e r s t e l l t ,  welche entsprechend festgesetzt i s t .  

5. I m m i s s i o n ~ . c h ~  

Für den Bereich der Innenstadt hat d ie  Stadt m i t  der STEAG einen 

Konzessionsvertrag über d ie  Versorgung m i t  Fernwärme abgeschlos- 

sen. Damit so1 l t e  insbesondere den Birohäusern und den Kaufhäu- 

sern ermöglicht werden, i h r e  Einzelfeuerungsanlagen aufzugeben 

und s ich  an das Fernwärmenetz anzuschließen. Sm Bereich Stadt- 

kern werden heute über 70 % der Gebäude m i t  Fernwärme versorgt. 

Um m i t t e l f r i s t i g  d i e  Iminissionssituation wei ter zu verbessern 

und Vorsorge für  e in  gesiindes Wolinen und Arbeiten i n  der Innen- 



stadt zu leisten, set.zt der ß~bauungsplan weiterhin durch Text 

folgendes fest: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 ßai.iGB ist im Geltiingsbereich des Bebau- 

ungsplanes die Verwendiing von St.einkohle, Braunkohle sowie Mine- 

ralöl zur Erzeugung von blärmeenergie und Erzeugung von Energie 

für die Produktion nicht zulässig. 

Planungsziel ist es somit weiterhin, eine umfassende umwelt- 

freundliche, schadstoffarme, leitungsgebundene Energieversorgung 

(Fernwärme, Strom, Gas) zii erreichen. Da in der gesamten Innen- 

stadt Leitungen mit clen genannten Energieträgern vorhanden sind 

und jeder Interessent angeschlossen werden kann, ist die Versor- 

gung sichergestellt. 

6. Nachricht1 iche Übernahme 

6.1 DENKMALSCHUTZ 

Bei dem innerhalb des Plangebietes bestehenden Gebäude handelt 

es sich im wesentlichen um das 1901 nach Plänen des Essener Ar- 

chitekten Peter Zindel fiir die 1872 gegriindet-e "Essener Credita- 

nstalt' begonnene und 1,908 durch Baurat Mertens vollendete Gebäu- 
de. 

Aufgrund der zahlreichen inneren Umbauten des Gebäudes sind nur 

noch die Außenfassade entlang der Lindenallee und teilweise ent- 

lang der Maxstraße, sowie der Eckturm mit seiner barockisieren- 

den Kuppel, gemäß 5 3 Denkmalschutzg~setz NW vom 11.03.1980 in 

die Denkmalliste der Stadt Essen eingetragen. Das Baudenkmal 

wird nactirichtlich in den B-Plan iibernommen. 

7. Hinweise 

7.1 STELLPLATZBESCHRÄNKUNGSSATZIING 

Auf dem Weg zu einer autoarmen Innenstadt ist die Stellplatzbe- 

schränkungssatzung ein Tei 1 batistein innerhalb der Maßnahmen zur 

Beschränkung des motorisierten Indiviriualverkehrs. 

Die Wirkung dieser Maßriahmp beruht, auf der Überlegung, daß PKGI- 

Verkehr nur dann möglich ist, wenn am Zielort eine Abstellmög- 



lichkeit besteht - fehlt. diese, so steigt die Attraktivität ande- 
rer Verkehrsmittel (ÖPNV) . 
Weitere Ziele sind riio Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse 

d.h. wie erwähnt, Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV, Fuß- und 

Radverkehr), Immissionsbegrenziing, Aufwertung stadträuml icher 

Qualitäten. 

Die Herstellungspflicht von Stellplätzen ist festgelegt in 5 47 
Abs. 1 der Bauordnung NW. Eine Einschränkung ist nur möglich 

durch eine Stellplatzbeschränkiingssatzung im Sinne des 5 47 Abs. 
5 Nr. 3, wenn das Vorhaben in dem Satzungsgebiet liegt. Das Plan- 

gebiet befindet sich vollständig innerhalb der Beschränkungszone 

I, der Stellplatzbeschränk~ingssatzung der Stadt Essen vom 

22.10.1993. Darin wird festgesetzt, daß Stellplätze und Garagen 

nur im Umfang von 60 % des sich aus den Richtzahlen für den 

Stellplatzbedarf ergebenden bauordn~ingsreclitlichen Normbedarfs 

erstellt werden dürfen. 

7.2 ARCHÄOLOGISCHE BETREUUNG 

Der Planbereich befindet sich innerhalb des historischen Kerns 

der Stadt Essen. Da deshalb die Möglichkeit besteht, daß bei 

Bau- bzw. Abrißmaßnakimen archäologische Funde zu ~ a b e  treten,' 

ist eine fachliche ßetreiii~tig notwendig. Ein entsprechender Hin- 

weis ist in der Bebauungsplanänderung enthalten. 

V1 . Zahlenwerte 

Gesamtgröße des Verfahrensgebietes: 4.904 m2 

- Kerngebiet (MK): 4.904 m2 

VII. Kosten 

Durch diese B-Planänderung entstehen der ~tadt Essen keine Kosten. 



Die notwendigen Umbauten in der Maxstraße werden auf Kosten des Bau- 

herrn durchgeführt. 

VIII. Änderung des rechtsverbindlichen ßebauiinqsplanes 

Mit Inkrafttreten der 11. Änderiing zu dem Behauungsplan Nr. 4/85 "In- 

nenstadt - südlicher Teil" gelten die geänderten Festsetzungen. 

17. Februar 1995 
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